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Amtsplan

Block XIII - XIV

Tex t l sche Fes t se t zungen

Bundesbaugesetz (BBauG) vom 18. August 1976
in der Fassung vom 06. Juli 1979(BGBI. l S. 949>

Baunutzungsverordnung(BauNVO> vom 15
( BGBI. l S. 1763)

Sep t entber 1 977

1 . Art der baal schen Nutzung
($ 9 Abs. l BBauG - $$ 1 1 5 BauNVO )

1.1

l.l.l

Geb ie ts tei l A
Allgemeines CJohngebiet (UA} gemäß $ 4 BauNVO

Die in $ 4~Abs. 3 Nr. 5 und 6 BauNVO genannten Nutzungs
arten sind gemäß $ 1 Abs. 6 Nr. l BauNVo in dem Gebiets
teil G nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und daher
nicht zuläss ig(.

1.2

1.2.1

Gebietsteil B, C, D
Kerngebiet (MK) gemäß $ 7 BauNVO

Die in $ 7 Abs. 2 Nr. 2 genannten Nutzungsarten von Ver
gnügungsstätten, insbesondere Geld- und GIUcksspiel-
stätten, Spielhallen, Sex-Shops, Sex-Kinos, Peep-Shows,
Striptease-Shows, Eros-Center, Dil'nenunterkiinEte sind
gemäß $ 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes und daher nicht zulässig

1.2.2 In den Gebietsteilen B, C, D sind sonstige wohnungen
gemäß 5 1 Abs. 6 Nr. l BauNVO nur ab dem l. Obergeschoß
zulässig

C 1.2.3 Die in $ 7 Abs. 3 genannten Nutzungsarten sind gen\äß
$ 1 Abs- 6 Nr. l BauNVO in den Gebietsteilen B, C,
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und daher nicht
zu läst ig

1.3

1 .3 . 1

Gebietsteil E, F, G
Mischgebiet (MI) gemäß $ 6 BauNVO

Die in $ 6 Abs. 2 Nr. 7 sowie $ 6 Abs. 3 BauNVO genannten
Nutzungsarten sind gemäß $ 1 Abs. 6 Nr. l BauNVO in den
Gebietsteilen E, F, G nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes und daher nicht zulässig

1.4 Für die in den Gebietsteilen A unter $ 4 Abs. 3 Nr. 2
und in den Gebietsteilen E, F, G unter $ 6 Abs. 2 Nr
BauNVO genannten Gewerbebetriebe ist eine Nutzung als
Vergniigungsstätte, insbesondere als Geld- und GIUcks-
spielstätte (Spielhallen) gerär) $ 1 Abs. 5, 6, 9 BauNVO
nicht Bestandteil. des Bebauungsplanes und daher nicht
zu lass ig
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2 I'laß der bau l i chen Nu tzung
($ 9 Abs. l Nr. l BBauG - 5 17 BauNVO.)

2.1

2.2

Das Maß der baulichen Nutzung wird air den gesamten Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes wie folgt festgesetzt
Die Grundflächenzah]. (GRZ) darf in dem Gebietsteil A
einen wert von 0,4, im Gebietsteil B, C. D, E, F einen
wert von 1,0 und im Gebietsteil G einen wert von 0.8 nicht
überschre i t en

2.3 Die Geschoßf].ächenzahl (GFZ> darf im*Gebi.etsteil A einen
Bert von 1,0, im Gebietsteil B und G einen Heft von 2,4,
im Gebietsteil C einen wert von 2,0, im Gebietsteil D
und F einen [Jert von 3,4 und im Gebt.etstei]" E einen ÜJert
von 3 , 0 nicht überschrei ten

f

2.4 Die Zahl der Vollgeschoße wird als Höchstgrenze festge-
setzt. Sie darf im Gebietsteil A und C einen wert von
zwei Vollgeschossen und ein Dachgeschor3, Im Gebietsteil B
und E einen Bert von drei Vollgeschossen, im Gebietstell
D und F einen CJert von vier Vollgescllossen und im Ge-
bietsteil G einen wert von drei Vollgeschossen und ein
Dachgeschoß nicht überschreiten

2.5 Die GJerte fUr die Grundflächenzahl(GRZ} und die Geschoß-
Elächenzahl (GFZ) gelten als HUchstwerte, dabei hunnen
die Festsetzungen der iiberbaubaren Gt'undstUcksElächen.
sowie die Vorschriften der Landesbauordnung flip Rheinland
Pfalz zu einer get'engeren Ausnutzung zwingen

(

3 . Bauweise
(5 9 Abs l Nr. 2 BBauG 55 22 und 23 BauNVO}

Die Bauweise wird air den gesamten Geltungsberelcla des Be
bauungsplanes als geschlossene Bauweise festgesetzt

4 Flächen fUr Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen
($ 9 Abs. l Nr. 4 und Nr. ll BBauG - $5 12 und 1 4 BauNVO }

4.1

4.2

Garagen sind nur innerhalb der Uberbaubaren GrundstUcl:s
Flächen oder als Tiefgaragen zulässig

Stellplätze air KraftEahrzeuq€1' sind auf priv.aßen
stücken in ausreichender Anzalll vorzusehen. "

Grund



Block XIII - XIV - Textliche Festsetzungen

4.3

4.4

Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5 m Tief e
v orzu s eh en

Neue Grundstückszufahrten sind nur in den Bereichen zu-
lässig, air die im Plan kein Verbot festgesetzt ist. Vor
handene Zufahrten können auE UiderruE bestehen blei.ben.

4.5 Nebenanlagen sind nur zulässig in unmittelbarem baulichen
Zusammenhang mit dem Hauptgebäude und einer Grundfläche
von max. 50 qm.

5. Verkehrsflächen und Sichtwinkel
($ 9 Abs. l Nr. ll BBauG)

5.1 Die Flächen innerhalb des Slchtwinkels sind von lieder
Bebauung freizuhalten. Elinfriedungen und Anpflanzungen
dürfen eine Höhe von 0,B m nicht übel'schreiten

6 Bindungen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
($ 9 Abs. l Nr. 25 BBauG}

An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen sind Bäunte
und Sträucher' zu pflanzen und zu erhalten

L(

Fes t se t zungen na.ch LBauO

7 Dachges t a l t ung
($ 123 Abs. l Nr l LBauO )

7.1 KniestOcke von mehr als 0,5 m Ruhe liber Oberkante letzter
Geschoßdec ke s i nd unzu l äss ig

B Fassadengestaltung der baulichen Anlagen
($ ].23 Abs. l Nr. l LBauO)

B.l Verkleidungen der Außenwandflächen eines Gebäudes mit
glasiertem oder glänzenden Material, Kunststoff, Asbest
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zement. Bitumen- oder Metallelementen sind nicht zuläs-
sig. Folgende Materialien sollen hauptsächlich Verwendung
f ind en
Pu t z , Sich tmauerwerk ,
L sche Mat er ia ]. i en

Ho lz , Sands t ein oder sands t e inähn

8.2 Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes
dürfen Reklame und Uerbetafeln bei. Gewerbe- und sonstigen
Betrieben nicht in den Verkehrsraum hineinragen
Ausnahntsweise hunnen diese max 0,50 m i.n den Verkehrs-
raum hineinragen, wenn eine Rind. DurchEallrtshUhe von
4,00 m gewährleistet ist, dabei hunnen die örtlichen Ge-
gebenheiten ausnahmsweise berücksichtigt werden/

{

9 Gestaltung der nicht Uberbauten GrundstiicksEläcltet!
($ 123 Abs. l Nr. 5 LBauO)

9.1 Die nicht iiberbauten GrundstUcksflächen gebauter Grund
stücke sind gärtnerisch zu gestalten und zu pflegen,
soweit sie nicht als Zufahrten oder notwendige Splel-
p la tzf lachen benUt ig t werden

10 EinEriedigungen und Abgrenzungen
($ 123 Abs. l Nr. 7 LBauO)

(.

C LO . l Zur GrundstUcksabgrenzung sind Mauern und Zäune bis zu
einer Hohe von 1 , 2 m zulässig

Nacht i c h t l ich Übernommene Fes t se t zungen

11 Die Ausrundungen an der Kt'euzung Post- Bitzenstraf3e sind
nach den Richtlinien der Rast Ë auszuEtihren.(Richtlinien
air den Ausbau von Stadtstraßen)

11.1 Bei Bauarbeiten sind die Bestimmungen der Verordnung abel
Ausgrabungen und Funde vom 06.09-1908 1.d.F. vom ö5.01
1966 zu beachten (GVBL. Nr. l a Sondernunner)

11.2 Au E dem Lie ferhoE Plan-Nr
ha l t en

322 ist ein Flucht weq f rel.zu

S tad t vet'wa l tung bruns t ad t
im Juli 1987


